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Mitarbeiterparkplatz Remigius Krankenhaus Opladen 
- Antrag der Fraktion Opladen Plus und der Gruppe FDP vom 21.12.18 
- Stellungnahme der Verwaltung vom 14.01.19 
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01 
- über Frau Beigeordnete Deppe    gez. Deppe 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
Mitarbeiterparkplatz Remigius Krankenhaus Opladen 
- Antrag der Fraktion Opladen Plus und der Gruppe FDP vom 21.12.18 
- Antrag Nr. 2019/2666 
 
 
Der ehemalige Friedhof An St. Remigius ist ein eingetragenes Denkmal gemäß Denk-
malschutzgesetz. Die befristet genehmigte Stellplatzanlage auf einem Teilbereich des 
Grundstückes resultiert aus einem Vergleich in einem Rechtsstreit zwischen der Stadt 
Leverkusen und der katholischen Kirchengemeinde St. Remigius. Die Details, wie Zeit-
schiene und Rückbau, wurden durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag sichergestellt 
(s. Anlage). Festgelegt wurde ein Rückbau bis spätestens November 2012. Der Ver-
tragspartner ist jedoch erst nach mehrmaliger Aufforderung der Vereinbarung nachge-
kommen, sodass schlussendlich der Rückbau im April 2014 fertiggestellt war.  
 
Für die Erweiterungsbauten auf dem Grundstück „An St. Remigius“ wurde bereits in den 
damaligen Baugenehmigungsverfahren zugelassen, dass denkmalgeschützte Friedhofs-
bereiche dauerhaft vernichtet wurden, um die geplante Baumaßnahme durchführen zu 
können. Auf den Bau einer Tiefgarage wurde damals seitens des Bauherrn verzichtet, 
da die von ihm berechneten notwendigen Stellplätze seiner Ansicht nach obererdig auf 
dem Grundstück des Krankenhauses nachzuweisen waren.  
 
Eine Neuerrichtung einer Stellplatzanlage auf der denkmalgeschützten Fläche (derzeit 
Patientenpark) ist denkmalrechtlich nicht erlaubnisfähig.  
 
Bauaufsicht 
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